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Politische und militarische Fithrung

Ziviler Krisenstab und Territorialkreis arbeiten zusammen

Vorbemerkung

Wd — Im Bericht des Bundesrates an
die Bundesversammlung iiber die
Sicherheitspolitik der Schweiz (Kon-
zeption der Gesamtverteidigung) wird
im Kapitel «Fiihrung im Rahmen der
Gesamtverteidigung» unter anderem
ausgefiihrt:

«... Die Armee stellt keine eigen-
stdndige politisch-militdrische Macht
dar. Sie ist, als Instrument der Selbst-
behauptung, der politischen Fiihrung
selbstverstandlich unterstellt . .. Die
Totalitdt der modernen Bedrohung
und des Kampfes verlangt zunehmend
aufeinander abgestimmte Fiithrungsfor-
men ziviler und militdrischer Fiih-
rungsorgane. Sie sind nach besonde-
ren Regeln zu gestalten, unter Wah-
rung des Vorranges der politischen
Fiihrung.»

An einer andern Stelle steht: «. . . Die
Organisation muss . . . dem Grundsatz
der Verhaltnismassigkeit entsprechen
und so beschaffen sein, dass Regie-
rung und Parlament die sicherheitspo-
litischen Aufgaben unter Wahrung
ihrer demokratischen Zustidndigkeit
bewiltigen konnen. . . . Eine minimale
Leitungsorganisation muss die Fahig-
keit besitzen, auch in iiberraschenden
Krisenlagen die Grundlagen fiir frist-
gerechte, wirksame Entscheide zu be-
schaffen. Hoher Stand der Vorberei-
tungen, rechtzeitiges Erkennen von
Angriffen, die sich gegen unser Land
richten, und Geschmeidigkeit im Ein-
satz der Abwehrmittel bilden Voraus-
setzungen fiir die Fithrung im Krisen-
und Verteidigungsfall.»

Im Hinblick auf diese Fiihrungspro-
bleme und -aufgaben ist es notwendig
und verstandlich, wenn die betroffe-
nen Organe auf ziviler und militari-
scher Seite rechtzeitig, das heisst noch
im Frieden, ihre fiir diese Fihrungsar-
beit bestimmten Kader oder Krisen-

stidbe in kombinierten Ubungen schu-

len und ernstfallméssig einsetzen.
Eine solche kombinierte Stabsiibung
zwischen einer zivilen Leitungsorgani-
sation und dem zustdndigen Territo-
rialkreis-Stab fand letzten Herbst
statt.

Brigadier Giinther, Kommandant
einer Territorialzone, hat aus den
Resultaten jener Ubung die Schluss-
folgerungen gezogen, Folgerungen,
die unseres Erachtens die Aufmerk-
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samkeit unserer Leser verdienen. Wir
haben sie redaktionell bearbeitet und
geben sie anschliessend auszugsweise
wieder.

Kantone und Gemeinden — Pfeiler
unserer Gesamtverteidigung

Wie bereits in den vorangehenden
kombinierten Stabsiibungen hat diese
letzte Ubung vor Augen gefiihrt, wie
gut unsere Landesregierung im Jahre
1973 beraten war, ihre Konzeption
der Gesamtverteidigung auf den fode-
ralistischen Aufbau des schweizeri-
schen Staatswesens abzustiitzen. Auf
der militdrischen Seite wurden die
Weichen bereits 3 Jahre frither in der
bundesratlichen Verordnung tiber den
Territorialdienst vom 21. Oktober
1970 gestellt, indem die Grenzen der
Territorialkreise und der vorgesetzten
Ter Zonen nunmehr mit den Kantons-
grenzen zusammenfallen.

Die Konzeption 1973 unserer Ge-
samtverteidigung geht von der Er-
kenntnis aus, dass die Wahrung unse-
rer Unabhangigkeit, unsere Selbstbe-
hauptung, nur moglich ist, wenn die
elementaren Lebensbediirfnisse des
Volkes durch wohl vorbereitete Vor-
kehren sichergestellt werden. Zum
zweiten — und dafiir haben hoffentlich
einer zunehmenden Zahl von Biirgern
unseres Landes die jlingsten politi-
schen Ereignisse die Augen geoffnet —
miisste die Sicherheits- und Kriegs-
verhinderungsstrategie von vornher-
ein scheitern, wenn der zunehmenden
Bedrohung von innen, der Zersetzung
unseres Selbstbehauptungswillens und
den rechtswidrigen Angriffen auf un-
sere Staatsordnung nicht wirksam ent-
gegengetreten werden konnte.

In diesem so bedeutungsvollen Be-
reich weist der Bericht des Bundesra-
tes vom 27. Juni 1973 iiber die Kon-
zeption der Gesamtverteidigung den
Kantonen und Gemeinden die ent-
scheidende  Fiihrungsaufgabe und
Verantwortung zu. Es sind die zivilen
Behorden, welche die Massnahmen
zum Schutz und zum Durchhalten des
Volkes treffen miissen. Damit ermog-
lichen sie es der Armee, den bewaff-
neten Kampf zu fithren. Nur sorgfil-
tige und umfassende Vorbereitung —
sowohl auf Seiten der zivilen Behor-
den als auch der Armee — eroffnet die
Aussicht, eine kriegsverhindernde
Wirkung zum Tragen zu bringen.

Die zivile Fiihrung in den Kantonen
und in den Gemeinden ist es ihrer Be-
volkerung schuldig, dass die Vorberei-
tungen fiir einen moglichen Notstand
auf breitester Grundlage getroffen
werden. Diese — fiir den Ernstfall aus-
schlaggebenden — Vorkehren erschop-
fen sich keineswegs in verwaltungsin-
ternen Studien und Absprachen liber
eine im Kriegs- und Katastrophenfall
zweckdienliche Fiihrungsstruktur.
Was in erster Linie not tut, ist die An-
kurbelung der Bereitschaft der Bevol-
kerung, selbst zur Gesamtverteidigung
beizutragen und ihren Behorden die
notwendigen Befugnisse einzurédu-
men, damit jene alle personellen und
materiellen Mittel ausschopfen und
innert kiirzester Zeit zu bestmoglicher
Wirkung bringen konnen.

Das gute Beispiel

Mit besonderer Befriedigung darf
man zum Beispiel im Landsgemeinde-
kanton Glarus feststellen, dass es sei-
ner tatkraftigen Regierung gelungen
ist, am 7. Mai 1972 die Zustimmung
der Biirger zu einer Ergénzung der
Kantonsverfassung und zu einem
«Gesetz iiber vorsorgliche Massnah-
men fiir den Fall von Katastrophen
und kriegerischen Ereignissen» zu er-
halten. Was vielen anderen Kantonen
bislang versagt geblieben ist, wurde
verwirklicht: die verfassungsgemaisse
und gesetzliche Verankerung der
Handlungsvollmacht ihrer Regierung
und der von ihr eingesetzten Leitungs-
organisationen im Notstand sowohl
auf Stufe Kanton als auch auf Stufe
Gemeinde. Das Gesetz gibt die Mog-
lichkeit, alle geeigneten Personen zum
Hilfsdienst heranzuziehen und die be-
notigten materiellen Mittel gegebe-
nenfalls auf dem Requisitionsweg zu
beschaffen. Das ist eine giinstige Aus-
gangslage, die moglichen Bedrohun-
gen mit erhdhtem Vertrauen in die
eigene Kraft entgegenblicken ldsst.
Wer die Glarner in Vergangenheit
und Gegenwart niher kennt, weiss um
jene gliickliche Verbindung von dyna-
mischer Weltoffenheit und unerschiit-
terlicher Heimatliebe, welche ihre
land- und bergverbundene Bevolke-
rung auszeichnet.

Fiihrung im Krisen-, Kriegs- und
Katastrophenfall
Je weiter die Entwicklung vom strate-



gischen Normalfall (= relativer Frie-
den) in erschwerte Verhiltnisse hin-
einfithrt, um so ausgeprégter wird sich
die normale Regierungs- und Verwal-
tungstatigkeit zur Fiihrungsaufgabe

steigern. Das heisst, dass der auf.

Friedensverhaltnisse  zugeschnittene
kooperativ-konsultative Fiihrungsstil
den jeweils vorgegebenen Anforde-
rungen anzupassen ist, die an rasche
und kraftvolle Entscheidungen gestellt
werden miissen. Besonders hochgra-
dige Verscharfungen rufen einem eher
autoritdren Fiihrungsstil, um der Lage
Herr zu werden. In Ubergangsphasen
wird die Art der Einflussnahme
sowohl kooperativ-konsultative als
auch autoritidre Zlige tragen. Auf kan-
tonaler oder gar kommunaler Ebene
dirften sich starre, schematische
Losungen — die zum Beispiel auf
jeden der 6 strategischen Fille gemiss
Gesamtverteidigungskonzeption  zu-
geschnitten wiirden — nicht bewahren.
Das heisst jedoch nicht, dass man in
der vorausschauenden Planung davon
entbunden wire, Modelle fiir be-
stimmte Lagen zu erarbeiten und in
Ubungen in allen Auswirkungen
durchzuspielen.

Die Gliederung, die dem zivilen Fiih-
rungsstab zum Beispiel des Kantons
Glarus mit Wirkung ab 1. Oktober
1975 in der Verordnung iiber die Not-
organisation gegeben wurde, ist als
Grundstruktur aufzufassen, die je
nach Lage die sich aufdringenden
Anderungen erfihrt. Es bleibt der
Spielraum, im Wege laufender Anpas-
sung dem Erfordernis mehr oder
weniger autoritarer Fithrung in flexib-
ler Weise Rechnung zu tragen. Wer-
den in ruhigeren Verhiltnissen Be-
hérden ausserhalb des Fiihrungsstabes
in den Entscheidungsprozess einbezo-
gen, drdngen sich bei angespannter
Lage Entschliisse im engsten Kreise
des Stabes auf. So betrachtet, sind die
Anforderungen an die Fiihrungskunst
im zivilen Bereich besonders hoch ge-
steckt. Fiir den nach militarischen
Grundsitzen organisierten und arbei-
tenden Ter Kreis Stab ist die Fiih-
rungsdoktrin in allen denkbaren Fil-
len eindeutiger vorgezeichnet. Dem
militdrischen Partner sollte es deshalb
leichter fallen, Entscheidungen ver-
zugslos zu treffen und in zweckdien-
liche Massnahmen umzusetzen.

Die Fithrung im Rahmen einer zivilen
Leitungsorganisation wie auch im
Stab eines Ter Kreises — und insbe-
sondere die Zusammenarbeit der bei-
den Partner — bediirfen der stindigen
Ubung. In diesem Sinne hat die Kan-
tonsregierung mit ihren Mitarbeitern
des Fiihrungsstabes bereitwillig und
kameradschaftlich Hand geboten,
diese gemeinsame Ubung durchzufiih-
ren. Zusammen mit dem Komman-
danten und dem Stab Ter Kreis weiss
man dies um so mehr zu schitzen, als

die bundesrechtlichen Grundlagen fiir
die Schulung der Zusammenarbeit
zwischen den zivilen und militarischen
Behorden erst auf 1. Januar 1976 in
Kraft treten. Das Volk darf in dieser
Bereitschaft einmal mehr den Beweis
fiir das hohe Verantwortungsgefiihl
ihrer Behorde erblicken. Wenn der
zivile Fithrungsstab sowie die Gesamt-
regierung im Krisen-, Kriegs- und
Katastrophenfall die Hauptverant-
wortung zu tragen haben, dirfen sie
jederzeit auf die wirksame Unterstiit-
zung des militdarischen Partners rech-
nen.

Stabsarbeit — Zusammenarbeit

Der Zweck der gemeinsamen Stabs-
libung lag in der Schulung der Zusam-
menarbeit zwischen dem zivilen Fiih-
rungsstab und dem Stab Ter Kreis.
Zusammenarbeit ist aber erst moglich,
wenn die Stdbe auf beiden Seiten
organisiert, personell mit den geeigne-
ten, fiir ihre Aufgabe ausgebildeten
Personlichkeiten besetzt und fach-
technisch dokumentiert sind. Diese
Voraussetzungen wurden von der
Regierung und ihren Mitarbeitern
kurzfristig mit grossem Elan geschaf-
fen. Der Stabschef der Ubungsleitung
hat es bei der Vorbereitung der
Ubung verstanden, dem zivilen Part-
ner mit seiner personlichen Beratung
und einer friithzeitigen Einfiihrung an
die Hand zu gehen. Er liess ferner —
hier durch beide Stibe — die aus der
Ubungsanlage resultierenden Pro-
bleme vor Ubungsbeginn studieren
und die getroffenen Massnahmen
schriftlich niederlegen. Es sollte sich
zeigen, dass diese Studien bereits eine
wesentliche Grundlage der voraus-
schauenden Planung im Zuge des
Ubungslaufes gebildet haben.

Auf dieser von beiden Stiben erstell-
ten Grundlage konnte an die eigent-
liche Stabsarbeit herangetreten wer-
den. Denn Stabsarbeit, die nicht zu-
gleich enge Zusammenarbeit der bei-
den aktionsbereiten Stibe — des zivi-
len Flihrangsstabes wie auch des mili-
tarischen Ter Kreis Stabes — ist, kann
nicht zum Ziele fiihren. Wir miissen
hier — im Rahmen der Gesamtvertei-
digung — von einer integrierten Stabs-
arbeit sprechen, bei der die zustdndi-
gen Ressortchefs und Arbeitsgruppen
des einen Stabes die Zusammenarbeit
mit dem Partner des anderen Stabes
suchen miussen.

Im Vordergrund steht die Unterstiit-
zung der zivilen Behorden durch den
Ter Kreis Stab — und zwar iiber den
zivilen Fiihrungsstab. Mehr als man es
sich vielleicht vorstellt, wird aber auch
das umgekehrte Gefille eine Rolle
spielen, indem die Armee die Hilfe
der Zivilbehorden bendtigt und die
Ter Organisation als «Anwalt» vor-
schickt.

Aus der Notwendigkeit engster Zu-

sammenarbeit ergibt sich zwangsléufig
die ortliche Zusammenlegung der
KKP beider Stibe. Man hofft, dass
diese Wiinsche in nicht allzu ferner
Zeit in Erfiillung gehen und dass der
gemeinsame unterirdische Fiihrungs-
KP mit ausreichenden Rédumen fiir die
Arbeitsgruppen dem heute unbefrie-
digenden Zustand ein Ende bereitet.
Eine noch so gute Stabsarbeit und die
im Notstand erforderliche straffe Fiih-
rung bleiben unwirksam, wenn die
dussern Bedingungen fiir rasche Ver-
bindungsaufnahme und fiir ausrei-
chenden Schutz der Arbeitsraume feh-
len. Dies insbesondere, wenn Ortlich
getrennte Stdbe mittels zeitraubender,
storanfilliger Verbindungsmittel — an-
statt im selben Raum — miteinander
verkehren miissten.

Bemerkungen zur Arbeitstechnik

Der Aufbau der Ubung spiegelt wi-

der, was in einer erfolgsversprechen-

den Stabsarbeit immer zu gelten hat:

— Die Basis bildet die sorgfiltige, im
Zeitablauf immer auf den neuesten
Stand zu bringende Lagebeurteilung
und Entschlussfassung. Es wurde
dies in der Planungsphase der
Ubung deutlich zum Ausdruck ge-
bracht.

— Je besser die Planung, um so leich-
ter féllt es dem Stab und dessen
Fithrungsspitze, auf eintretende Er-
eignisse zweckmassig und verzugs-
los zu reagieren. Dies zeigte sich in
der durchgespielten Einsatzphase
deutlich.

In diesem Zusammenhang seien

einige Grundsitze in Erinnerung ge-

rufen, welche im Interesse guter

Stabsarbeit Beachtung verdienen:

— Bei jedem Ereignis geht es darum,
die gesamte Tragweite des Problems
rasch zu erkennen. Dies ergibt sich
durchaus nicht von selbst, da sich
sowohl der zivile Fiihrungsstab als
auch der Ter Kreis Stab mit dusserst
vielschichtigen Problemen befassen
missen. Meist sind mehrere Dien-
ste gleichzeitig angesprochen, und
die Belange sind haufig sowohl zivi-
ler als auch militarischer Art. Mei-
stens treten die Probleme iiberra-
schend auf und lassen sich beim be-
sten Vorstellungsvermogen kaum
zuvor in ein Schema pressen.

— In den meisten Fillen wird es
zweckmassig sein, innerhalb des
Stabes Arbeitsgruppen zu bilden,
welche dem Problem personell an-
gepasst ad hoc zusammengesetzt
werden. Sobald die Probleme — wie
dies meistens der Fall ist — sowohl
den zivilen als auch den militdri-
schen Bereich betreffen, werden
diese Arbeitsgruppen die Zusam-
menarbeit mit dem Partner der an-
deren Seite aufnehmen.

— Den Ereignissen, die in einem Not-
stand — und besonders im Kriegsfall
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— auftauchen, ist man nur dann ge-
wachsen, wenn geeignete Massnah-
men verzugslos getroffen werden
konnen. Dieses Erfordernis mit
bestmoglichen Entscheidungen und
Massnahmen in Einklang zu brin-
gen, stellt an die Beteiligten ausser-
ordentlich hohe Anforderungen.

— Wenn sowohl der zivile als auch der
militdrische Stab — und innerhalb
dieser Stdbe erst noch mehrere
Dienste — an der Beurteilung und
Entschlussfassung beteiligt sind,
kommt der Erarbeitung einer kla-
ren Kompetenzordnung in jedem
einzelnen Fall entscheidende Be-
deutung zu. Doppelspurigkeiten
sind zu vermeiden. Immer wieder
konnen jedoch entsprechende zivile
und militdrische Funktionen zusam-
mengelegt werden, um damit einen
hoheren Wirkungsgrad zu erzielen.

— Im Rahmen der Kompetenzord-
nung steht die alle Stabsangehéri-
gen immer wieder beriithrende
Frage, was auf Stufe Dienstchef ent-
schieden werden kann bzw. welche
Entschliisse und  Massnahmen
jedoch der Fiihrungsspitze vorbe-
halten bleiben. Es bedingt dies eine
standige Gewichtung der Probleme,
die fiir alle Teilnehmer mit erheb-
licher Verantwortung verbunden
ist.

— Die Funktionsfdhigkeit des Stabs-
apparates darf endlich keinen Be-
eintrichtigungen unterliegen: Der
Stab arbeitet rund um die Uhr. Zur
Durchfithrung der Abldsungen
missen daher fiir die einzelnen
Chargen Stellvertreter vorhanden
sein, wobei der Angehorige eines
Dienstes zugleich auch die Belange
eines oder zweier anderer Dienste
mindestens in den Grundziigen
kennen muss.

— Der Chef der Einsatzleitung und der
Kdt Ter Kreis miissen sehr dariiber
wachen, dass die Bearbeitung der
Probleme und die Vorbereitung der
zu treffenden Massnahmen zeitlich
eingeplant werden. Die Dienstchefs
und Arbeitsgruppen diirfen nicht
itbermdssig durch Gesamtrapporte
beansprucht werden. Die Gesamt-
rapporte als Ausnahmen sollten
sich auf das beschrianken, was fiir
den ganzen Stab wesentlich ist.

— Dienstweg: sowohl im militdrischen
als auch im zivilen Bereich ist die
Einhaltung des Dienstweges bis auf
die Stufe Ter Kreis Kommando —
ziviler Fiihrungsstab notwendig, um
eine zielgerechte Zusammenarbeit
sicherzustellen.

Besonderes

Vor der kombinierten Stabsiibung Ter
Kreis — ziviler Fithrungsstab hat eine
kombinierte Stabsiibung Ter Kreis —
Mob Platz Kommando stattgefunden.
Das Durchspielen der sich aufdrin-
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genden Probleme vor einer Allgemei-
nen Kriegsmobilmachung (Bereit-
schaftsgrade und Teilmobilmachungs-
falle) hat eindeutig die Notwendigkeit
einer engen Zusammenarbeit zwi-
schen Kommando Mobilmachungs-
platz und einem fallweise aufzubieten-
den Ter Kreis Stab im Rahmen ter-
dienstlicher Aufgaben gezeigt. Davon
sind alle Mob Platz Kommandanten
im Raum der Ter Zone iiberzeugt.
Wie zu Beginn der Ubung erwihnt,
handelte es sich keinesfalls um eine
Art Prifung der Funktionsfahigkeit
des zivilen Fiihrungsstabes. Es ging
primar darum, einige Denkanstosse zu
vermitteln, wobei die sich ergebenden
Einzelheiten Gegenstand einer nach-
dienstlichen Auswertung und Bespre-
chung seitens des Ubungsleitungs-
stabschefs sein werden.

In der Folge seien einige grundsétz-
liche Erwédgungen genannt:

Planungsphase

Die vordienstliche Einfiihrung und

zielgerichtete stufenweise Vorberei-

tung des zivilen Fithrungsstabes unter
massgeblicher Mitarbeit des Ubungs-
leitungsstabschefs hat bestmogliche

Voraussetzungen zum Start der Pla-

nungsphase geschaffen. Als Novum

darf hervorgehoben werden, dass der
eigentliche Kommandant des Ter

Kreises als Stabschef des zivilen Fiih-

rungsstabes amtete. Das Kommando

des Ter Kreises iibte sein designierter

Nachfolger aus.

— Als wichtiges Ergebnis der Ubung
darf vor allem fur den zivilen Fiih-
rungsstab hervorgehoben werden,
dass die provisorischen Arbeitsun-
terlagen — namentlich auch die
Pflichtenhefte — aufgrund der wih-
rend der Ubung gemachten Erfah-
rungen iiberarbeitet werden sollen.

— Der Fiihrungsstab hat dem Grund-
satz nachgelebt, zundchst mit den
eigenen Mitteln auszukommen und
erst bei dringender Notwendigkeit
an den Ter Kreis Stab zu gelangen.

— Waihrend der Kontakt zwischen den
Spitzen der beiden Stdbe sofort
spielte, entwickelte er sich auf der
unteren Stufe (Arbeitsgruppen!) in
der Planungsphase nur zogernd. —
Zu spitern Rapporten jedoch war
jeweils ein Vertreter des anderen
Stabes anwesend (rechtzeitige ge-
genseitige Ankiindigung von Rap-
porten).

— Nachrichten, Information

Dem zivilen Stab diirften zweifellos
Erfahrungen fiir die zukiinftige Pla-
nung der Personalbediirfnisse der
internen Organisation vermittelt
worden sein.

Richtigerweise wurde der periodi-
schen Orientierung der Zivilbevol-
kerung besondere Beachtung ge-
schenkt. Es ist — abgesehen der vom

Bundesrat ergriffenen Massnahmen
— auch Aufgabe der Kantonsregie-
rung, sich periodisch an die Bevol-
kerung zu wenden und mit ihr den
Kontakt aufrechtzuerhalten. Als
Mittel fallen Flugbldtter, Presse
(Notdruckereien!) und allenfalls
(via Ter Kreis — Kommando Ter
Zone mit ihrer Zonen-Warnsende-
stelle) die Durchgabe von Informa-
tionen im Rahmen der «Ter D Mel-
dungen» an die Pflichtempfanger
(TR 3) in Betracht.

— Sicherungsdienst, Polizeidienst
Die Koordination zwischen zivilen
Polizeikraften, Bewachungstruppen
der Ter Organisation und den im
Raum stehenden Kampftruppen
hat sich aufgedrangt.
Technische Mittel (Drahtrollen,
Minen, Kriegshunde usw.) miissen
beschafft werden.
Von Interesse ist die Moglichkeit
der Verstdarkung der zivilen Polizei
durch Schutzdienstpflichte:
Art. 36, Abs. 4 ZSG lautet:
«Der Bundesrat stellt den Kanto-
nen und Gemeinden eine angemes-
sene Zahl von Schutzdienstpflich-
tigen fiir die Verstirkung der Poli-
zei zur Verfiigung.»
Der Bundesrat bzw. das Justiz- und
Polizeidepartement hat allerdings
bis heute die notwendigen Weisun-
gen fiir die Verstarkung der Polizei
noch nicht erlassen. Die Kompe-
tenz fir die Zurverfiigungstellung
von Schutzdienstpflichtigen fallt
dem Kanton zu. Der Kanton be-
stimmt demnach, gestiitzt auf seine
Moglichkeiten, den Umfang der
Verstiarkung der zivilen Polizei.

— Kriegswirtschaft

Erwéhnenswert ist die gute Koordi-
nation zwischen Kriegswirtschaft
und Zivilschutz. In der spiteren
Einsatzphase haben — ohne Vorlie-
gen entsprechender Erlasse durch
den Bund — beide Instanzen gegen-
seitig die Kollektivverpflegung der
Bevolkerung geregelt.

Einsatzphase

— In Katastrophenfillen ist es zwei-
fellos richtig, dass der zivile Fiih-
rungsstab die ersten Massnahmen
mit Unterstiitzung des militdrischen
Partners sofort trifft und dass die
Stdbe auch den Einsatz der greifba-
ren Mittel verzugsios in die Wege
leiten. Das darf aber nicht hindern,
dass parallel dazu zusitzliche Mittel
auf dem Dienstweg (Kommando
Ter Zone) zeitgerecht angefordert
werden.

— Bei der Anforderung von Mitteln
sollen zuhanden Kommando Ter
Zone nicht Formationen bzw. eine
bestimmte Anzahl Lastwagen usw.
verlangt werden. — In der Anforde-



rung ist vielmehr die Lage moglichst
tatsachengerecht zu umschreiben.

— Fiir Massengraber ist bereits im
Normalfall ein Katasterplan anzule-
gen.

Sanititsdienst

Grundsatzlich bleibt ein im koordi-
nierten Sanitdtsdienst eingesetztes Ter
San Det dem Ter Kreis Arzt unter-
stellt. Die Zusammenarbeit zwischen
Zivil- und Basisspital wird durch den
Ter Kreis Arzt geregelt, wobei je nach
Bedarf Personal vom Basisspital abge-
geben werden kann.

Luftschutzdienst

Falls die zugeteilte Luftschutzkompa-
nie infolge einer Katastrophe in einem
andern als in ihrem Primdrraum ein-
gesetzt werden soll, wird der zivile
Fiihrungsstab diesen FEinsatz beim
Kommandanten Ter Kreis anfordern. -

Geiselnahme

Dass wir heute mit dem Terror leben
miissen, scheint unverkennbar Tatsa-
che zu werden.

Es geht darum, eine Wertung bedroh-
ter Menschenleben im Vergleich zu

Gesetz und Ordnung und damit der
Institutionen vorzunehmen, die uns
allein die personliche Freiheit sichern
konnen.

Taktisch wird es sich allenfalls darum
handeln miissen, durch geschickte
Verhandlungsweise — durch Uberli-
sten — Zeit und allenfalls Menschenle-
ben zu gewinnen.

Schlussbemerkung

Mit grosser Genugtuung darf man
feststellen, dass die Zusammenarbeit
zwischen den beiden Stében erfreulich
gut war.
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Zivilschutz-Informationswoche in Thun

12.—-19. Juni 1976

Der Bund fiir Zivilschutz, Sektion
Thun und Umgebung, fiihrt eine
Aktion durch, die mit grossem per-
sonlichen Aufwand aller Mitarbeiter
folgender Zielsetzung dient:

= Aufklirung und Information der
Behorden, von Organisationen und

der Bevolkerung der Region Thun
tiber Aufgaben, Pflichten und Aus-
baustand des Zivilschutzes.

— Aufklarung der Bevolkerung iiber
die bei einem Schutzraumbezug zu
treffenden Massnahmen wie Ein-
richtung des Schutzraumes, Leben
im Schutzraum, Versorgung und
Notvorrat.

Die geplante Zivilschutz-Informa-

tionswoche umfasst Tage der offenen

Tiir mit der Besichtigung von Schutz-

raumbauten und Einrichtungen, Aus-

stellungen und Hinweise in den

Schaufenstern der Innenstadt, Bema-

len von Wandfldachen in 6ffentlichen
Schutzraumen und Zivilschutzanlagen
durch Schulklassen und andere Grup-
pen, gezielte Veranstaltungen mit Be-
sichtigungen und Demonstrationen,
Aktionen zugunsten eines wohltédtigen
Zweckes. Dazu kommen Pressekonfe-
renzen und Orientierungen. Beson-
dere  Aufmerksamkeit wird den
Frauen geschenkt.

Thun ist in diesen Tagen ein Besuch
wert. Das genaue Programm kann
beim Zivilschutzamt der Stadt Thun,
Grabenstrasse 6, 3600 Thun, bezogen
werden.

107



	Politische und militärische Führung : ziviler Krisenstab und Territorialkreis arbeiten zusammen

